
BUWD/JSD A 780

Anfrage
über die möglichen Auswirkungen der Einführung
von Umweltzonen im Kanton Luzern

eröffnet am 6. Dezember 2010

Als Umweltzonen werden Gebiete bezeichnet, die nur von Autos mit einem ver-
gleichsweise geringen Schadstoffausstoss befahren werden dürfen. Damit soll die
Luftqualität verbessert werden. Kernstück der vorgesehenen Neuregelung ist die
Einführung eines Vignettensystems, das die Motorfahrzeuge in verschiedene Emis-
sionskategorien einteilt. Damit können die kantonalen Behörden bestimmen, welche
Fahrzeuge eine Umweltzone befahren dürfen und welche nicht. Autos mit über-
mässigem Ausstoss von Luftschadstoffen – vor allem Stickoxide und Feinstaub –
können so aus diesen Zonen verbannt werden. Polizeifahrzeuge zum Beispiel oder
Ambulanzen auf dringlichen Dienstfahrten, Fahrzeuge der Armee oder des diplo-
matischen Corps sind dagegen von der neuen Regelung ausgenommen. Für die Ein-
richtung von Umweltzonen sind gemäss Verordnungsentwurf die Kantone zuständig.
Diese können entscheiden, ob und in welchem Umfang sie solche Gebiete ausschei-
den möchten. Die Einführung eines neuen Vignettensystems dürfte wohl mit erheb-
lichem Aufwand verbunden sein. Der Nutzen dieser Zonen wird bereits von ver-
schiedenen Verbänden sehr kritisch beurteilt. Der Bund hat ein Vernehmlassungs-
verfahren eröffnet, welches noch bis am 26. November 2010 läuft.

Aufgrund der aktuellen Diskussion über die Lage der Kantonsfinanzen ist es
von entscheidender Bedeutung, bereits im Rahmen von Vernehmlassungen die Aus-
wirkungen von Einführungen neuer behördlicher Auflagen und Verfahren zu klären.

Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Wirksamkeit von Umweltzonen?
2. Wo kann sich der Regierungsrat im Kanton Luzern Umweltzonen vorstellen?
3. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für diese Gebiete, das Gewerbe und die

Bewohnerinnen und Bewohner solcher Zonen?
4. Welche Auswirkungen haben Umweltzonen auf die Landwirtschaft?
5. Wie beurteilt der Regierungsrat die Untersuchungen von ADAC/TCS?
6. Mit welchen Folgekosten rechnet der Regierungsrat bei einer allfälligen Einfüh-

rung von Umweltzonen im Kanton Luzern?
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